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Anhang B.

ALSTUG XUS DER ORDNLNG

für die

Diplomprùfungen und die Ertheilung von

Diplomen
der

Grossherzogl . Polytechnischen Schule in Carlsruhe .

5. 4 .

Zweck und Hintheilung der Diplome .

Das Polytechnicum zu Carlsruhe ertheilt auf Grund strenger Prüfungen Diplome , welche

den Inhaber als tüchtig für sein Fach wissenschaftlich ausgebildet empfehlen .

Es werden Diplome ertheilt : 1. für Ingenieure , 2. für Maschinenbau und mechanische

Technik , 3. für Architekten , 4. für Chemiker , für Forstwirthe und 6. für Landwirthe

8. 2.

Bedingungen der Erwerbung eines Diploms .
̃

Ein Diplom kann Jeder erwerben , welcher seine Studien in dem Fache , in welchem er

dasselbe erlangen will , auf einer polytechnischen Schule vollendet und die unten im Einzelnen

näher bezeichnete Prüfung bestanden hat .

Zwischen dem Abgange von der Schule und der Zeit der Bewerbung um ein Diplom

kann ein beliebiger Zeitraum liegen .
Es können nicht mehrere Diplome zugleich erworben werden , wohl aber nach einander

nach Verfluss von wenigstens je einem Jahre .

§. 3.

Die Prüfungs - Commissionen .

Für jede der in 8§ 1 bezeichneten Classen von Diplomen besteht eine Commission , welche

die Diplomprüfung vornimmt und das Diplom ertheilt . Diese Commissionen fübren den Titel :

„ Prüfungs - Commission für die Bewerber um ein Diplom für Ingenienre “ , „ ‚Prüfungs - Commission

für die Bewerber um ein Diplom für Maschinenbau und mechanische Technik “ , eto .
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Jede dieser Commissionen besteht aus den Professoren , resp . beauftragten Hülfslehrern des
Polytechnicums , welche die Wissenschaften vortragen , die in der betreffenden Diplomprüfung
examinirt werden . Ist eine Wissenschaft durch mehrere Professoren am Polytechnicum ver -
treten , so gehören sie sämmtlich der Commission an.

Jedes Mitglied der Commission hat das Recht und die Pflicht , in den Wissenschaften ,
welche es in der Commission vertritt , zu examiniren .

§. 4.8

Die Anmeldung des Candidaten .

Jeder , welcher ein Diplom des Polytechnicums erlangen will , hat sich schriftlich beim
Director des Polytechnicums anzumelden und demselben zu überreichen :

1. ein Gesuch um Zulassung 2ur Diplomprüfung , gerichtet an die betreffende Prüfungs -
Commission ,
ein Alterszeugniss ,
eine kurze Darstellung seines bisherigen Lebenslaufes und seiner Studien ,

ο
ο

ein Abgangszeugniss der von ihm absolvirten polytechnischen Schule nebst Angabe der
Vorträge , welche er gehört hat ,

die Quittung des Secretärs über die hinterlegten Diplom - und Expeditionsgebühren
( äm Falle der Nichtzulassung werden dieselben zurückerstattet ) .

§. 5.

Julassung und Zurückweisung .

Die Commission prüft die ihr vom Director zugestellten Papiere des Candidaten und
entscheidet gemäss § 2 über dessen Zulassung oder Zurückweisung . Der Vorsitzende theilt
dem Candidaten die Entscheidung hierüber mit und ladet ihn im ersteren Falle ein , zur fest⸗
gesetzten Zeit zum Beginn der Prüfung persönlich zu erscheinen . In absentia kann Niemand
ein Diplom erwerben .

§. 6.

Zeit der Prüfung .

Die Prüfung beginnt in der Regel in der Mitte Oetobers eines jeden Jahres und muss
daher die Anmeldung au derselben spätestens zu Anfang dieses Monats erfolgt sein .

8. 6.

Umfang und Eintheilung der Prüfung .

Die Prüfung erstreckt sich auf alle Wissenschaften und Fertigkeiten , welche zur voll⸗-
ständigen Ausbildung für das Fach , in welchem der Candidat das Diplom erlangen will , als
nöthig erachtet werden und zwar in dem Umfange , in welchem sie am hiesigen Polytechnicum
gelehrt werden .

Die Prüfung zerfällt im Allgemeinen in drei Theile :
1. Bdusliohe Arbeiten bei unbeschränkten Hülfsmitteln ,
2. Clausurarbeiten und
3. die miindliche Prufung .
Früher ausgearbeitete Entwürfe werden bei der Beurtheilung mitberücksichtigt . — Statt

der Clausurarbeiten können auch häusliche Arbéiten mit gesteigerten Anforderungen gegeben
werden

Den häuslichen Arbeiten ist die schriftliche Versicherung des Examinanden auf Ehren -
wort beizufügen , dass er dieselben ohne Hülfe anderer Personen selbständig gemacht habe .
Die Clausurarbeiten werden unter Aufsicht gefertigt Die mündliche Prüfung findet in An -
wesenheit der Commission statt . Die specielleren Bestimmungen hinsichtlich des Umfanges
der Prüfung in den sechs Diplomelassen sind folgende .



I . Diplompruiſunꝗ fuur Ingenteuné .

Die Gesammtprüfung , für welche die Studien sämmtlicher drei Curse der hiesigen Ingenieur -
schule als Norm gelten , besteht :

a. in der Ausdarbeitumꝙ eines grösseren ꝛb0 %⁵sοεsαναiee α ᷣbeu¹ꝗE nꝗ’ nn ntuunfes aus

dem Gebiete des Wasser - , Strassen - und Eisenbahnbaues unter freier Benützung aller

Hülfsmittel in einem Zeitraum von 2 Monaten . Diese Arbeit wird von den Vertretern

des Faches nach regelmässigem Turnus gegeben .
b. in der Lösung schriftlicher Aufgaben und zwar aus folgenden Disciplinen :

1. Wasser - Strassen - und Eisenbahnbau ,
2. Maschinenlehre und angewandte Mechanik ,
3. Maschinenbau ,
4. Analysis ,
5. analytische Geometrie ,
6. Mechanik ,

7. darstellende Geometrie und

8. practische Geometrie .

Für die Aufgaben jeder dieser Wissenschaften wird in der Regel ein Tag Clausur unter

Aufsicht und Ausschluss aller Hülfsmittel bestimmt ; statt dessen kann jedoch nach Ermessen

des Examinators eine häusliche Arbeit von 3 Tagen gegeben werden .

hFung und zwar in sämmtlieben unter b. genannten Wissenschaften ,c. in der mindlichen Pr

ausserdem aber noch in 1. Chemie , 2. Physik , 3. Geologie und Mineralogie und 4. all -

gemeiner Wirthschaftslehre und allgemeiner Gewerkslehre .

II . Diplomprii ſung fün Maschuinαενj⅛ und mechandsche Lechimilb .

Die Gesammtprüfung umfasst :

a. als Hauptarbeit die Ausarbeitung eines Prajectes aus dem Gebiete des Maschinenbaues

nebst dessen wissenschaftlicher Begründung in den wesentlichen Punkten als schrift -

licher Beilage .
Diese Arbeit ist eine häusliche und ist für dieselbe ein Zeitraum von 6 Wochen

zu verwilligen .
b. Rdusliche Arbeiten mit dreitägigen Hrist oder eintugige QMausurarbeiten in folgenden

Fächern :

1. Maschinenlehre ,
2. angewandter Mechanik ,

analytischer Mechanik ,
darstellender Geometrie ,

analytischer Geometrie und

. Analysis ,
C. die matndliche Prilfung , welche sich ausser den unter a. und b. genannten auf folgende

ν
Füächer erstreckt :

1 mechanische Technologie ,
2. Wasser - , Strassen - und Eisenbahnbau ,

3. Pbysik ,
4. Chemie und

5. allgemeine Wirthschaftslehre und allgemeine Gewerkslehre .

Mit Rücksicht auf den zweifachen Studienplan der Maschinenbauschule wird bemerkt ,

dass die Prüfung in denjenigen der obigen Wissenschaften , welche zum Studienplan der

mathematischen Schule gehören , in dem Umfange stattfindet , in welchem die betreffenden

Wissenschaften in beiden Cursen der mathematischen Schule zusammengenommen gelehrt

werden .



—

IIl . Diplomprùifunq fur Arnchuteleten .

Die Prüfung , welche sich auf das ganze Gebiet der in die vier Curse der Bauschule
aufgenommenen Disciplinen erstreckt , umfasst :

a. die Prüfung im Baufachie , bestehend

J.

8

in einem Entwurfe zu einem Privatgebäude oder kleineren öffentlichen Gebäude
auf gegebenem Banplatze ,

einer Kostenberechnung üher diesen Entwurf ,
mehreren Detailzeichnungen aus demselben ,
der schriftlichen Beantwortung von sechs Fragen aus den verschiedenen Gebieten

der technischen Architektur ,
einem Enfwurfe zu einem grösseren öffentlichen , von allen Seiten freistehenden

Gebäude in reicher Architektur , mit freier Benützung aller Hülfsmittel , in einer
Frist von sieben Wochen ,
der schriftlichen Beantwortung von vier Fragen aus dem Gebiete der höheren
Architektur ,

der Abfassung eines Aufsatzas über ein Thema aus der Geschichte der

Architektur ,
einer perspectivischen Studie des grösseren Entwurfes oder eines Theiles

desselben ,
der Modellirung eines Ornamentes in Thon nach einer blos in Conturen gege -

benen Zeichnung ,
10. der Zeichnung eines Ornamentes nach Gyps mit Angabe des nöthigen optischen

Effeets ,
11. einer mündlichen Prüfung , welche sich über die theils graphisch , theils schrift -

lich gelösten Aufgaben erstreckt .

Als Probe im Schönzeichnen können früher ausgeführte Zeichnungen des
Examinanden vorgelegt werden .

b. die Prüfung in Folgenden Wissenschiaften ( theils schriftlich und mündlich , theils
mündlich ) :

E
2.

3.

90

9”ο
g

in der darstellenden Geometrie ,
in der analytischen Geometrie der Ebene ,
in der Analysis ( in dem Umfange , in welchem sie im ersten Curs der mathe -
matischen Schule vorgetragen wird ) ,
in der elementaren Mechanik ,
in der Physik ,
in der Chemie ,
in der Geologie und
in der allgemeinen Wirthschaftslehre und allgemeinen Gewerkslehre .

IV . Diplompriifung fln Chemiſber .

Die Gesammtprüfung , welche ein fünfsemestriges Arbeiten in einem chemischen Labora -
torium , ein einsemestriges in einem physicalischen und einen halbjährigen Besuch eines mi -
neralogischen Practicums als Grundbedingungen der Zulassung voraussetat , besteht :

a. aus der schriftlichen Pràfung , welche umfasst :
1.
2.

3.

4.

die Beantwortung zweier chemischen Fragen ,
die zweier chemisch - technischen Fragen , worunter eine aus der Metallurgie ,
die einer physikalischen Frage und
die einer geologischen Frage ;



b. aus der mundlichen Priifung , welche sich erstreckt auf die Fächer :
1. Chemie ,

Physik ,
3. Technologie und Metallurgie ,

ο

4. Krystallographie , Mineralogie und Geologie und
5. allgemeine Wirthschaf slehre und allgemeine Gewerkslehre ;

e. aus praſtischen Arbeiten , nämlich :

1. der Ausführung von 12 qualitativen Analysen unter Clausur ohne alle literari -
sche Hülfsmittel ,

2. der Ausführung von 3 quantitativen Analysen , worunter eine organische und

eine gasometrische ,
der Darstellung zweier Präparate .8

V. Diplomprii fumq fiin Horstibinthe .1 4 9

Die Gesammtprüfung besteht :

a. in einer umfassenden schfftlichen Arbeit aus der Fachwissenschaft mit freier Be -

nutzung aller Hülfsmittel in einer Frist von 6 Wochen . Dieése Arbeit wird nach

regelmässigem Turnus von den Vertretern des Fachs gegeben ;
in Causurarbelten , nümlich :

1. vier Arbeiten aus der forstlichen Productionslehre ( Waldbau , Forstbenutzung und

Technologie , Forstschuta , forstliche Bodenkunde und Klimatologie ) ,
2. vier Arbeiten aus der forstlichen Gewerbslehre ( Waldertragsregelung , Wald -

werthberechnung , Statik und Forstpolizei ) ,
3. zwei Arbeiten aus der Physik und Chemie ,
4. einer Arbeit aus der Botanik ,
5. drei Arbeiten aus der Elementarmathematik und praktischen Geometrie ;

c. in einer mundlichen Prufung , welche einschliesslich der vorstehenden Fächer umfasst :
1. Mineralogie und Geognosie ,
2. Zoologie ,
3. landwirthschaftliche Pflanzenbaulehre ,
4. allgemeine Wirthschaftslehre , Staatswirthschaftslehre ( Finanzwissenschaft ) , allge -

meine Land - und Forstwirthschaftslehre ,
5. Forstrecht .

VI . Diplompriifung fuir , Landlibontheè .

Die Gesammtprüfung , welche die Vollendung des zweiten Curses der hiesigen Land -
wirthschaftsschule als Grundbedingung der Zulassung voraussetzt , umfasst :

a, eine grõsserè ſidiuslichèe Arbeit mit freier Benutzaung aller Hülfsmittel aus dem Gebiete
der Naturwissenschaften , der allgemeineren Wirthschaftslehre ( Nationalöconomie ) oder
der Fachwissenschaft , wozu eine Frist von sechs Wochen gegeben wird . ( Die Prüfungs -
commission bestimmt das zu wählende Fach ) ;

b. Clausurarbeiten und zwar ;
1. zwei Arbeiten aus den Fachwissenschaften ( Pflanzenbau , Thierproduetion ) ,
2. vier Arbeiten aus den Naturwissenchaften ( Chemie , chemische Technologie ,

Botanik und Physik ) ,
3. eine Arbeit aus der allgemeinen Wirthschaftslehre ;

c. eine mũndliclie Priſfung , welche sich ausser den unter b. genannten Fächern erstreckt über :
1. Mineralogie und Geologie ,
2. Zoologie ,
3. allgemeine Land - und Forstwissenschafts - , inel . Wirthschaftseinrichtungs - , Buch -

haltungs - und Taxationslehre ,
landwirthschaftliche Maschinen - und Geräthekunde .



§. 8.

Die schriftlichen , graphischen und Praktischen Arbeiten .

Vor der Uebergabe der ersten Aufgabe legt der Candidat in die Hand des Vorsitzenden

die Versicherung ab , dass er ohne Beihülfe fremder Personen arbeiten wolle und nimmt der

Vorsitzende über diesen Act ein Protocoll auf , welches von dem Candidaten unterzeichnet

wird .
Das Urtheil über die einzelne schriftliche ete . Arbeit wird von dem Examinator als Referenten

und einem zweiten sachkundigen Mitgliede der Commission als Coreferenten gefällt . Die

Coreferenten werden von der Commission gewählt . Im Falle der Nichteinigung von Referent

und Coreferent entscheidet die Commission nach Stimmenmehrheit .

Das Urtheil wird nach der Scala von 1 bis 10 in Zahlen ausgedrückt , von Referent und

Coreferent unter die betreffende Arbeit gesetzt . Dabei gelten hinsichtlich des Gewichtes der

einzelnen Arbeiten folgende Specialbestimmungen :

I . Diplomprufung fur Ingenieure .

Gewicht des grösseren Entwurfes a. gleich 8,
Gewicht je einer Arbeit unter b. von Nr. 1 bis Nr . 8 gleich 1.

II . Diplomprũfung fun Maschinenbau und mechanische Technill .

Gewicht der Hauptarbeit unter a. gleich 8,
Gewicht je einer Arbeit unter b. gleich 1.

II ] l Diplompriifung fur Arolutelcten .

Gewicht der Arbeiten unter a. Nr. 1, 3 5, 8, gleich 8,

Gewiebt der Arbeiten unter a. Nr. 2, 4 zusammen gleich 1,

Gewicht der Arbeiten unter a. Nr. 6, 7 jede gleich 1,

Gewicht der Arbeiten unter a. Nr. 9, 10 zusammen gleich 1,

Gewicht der Arbeiten unter b. Nr. 1, gleich 2, unter b. Nr. 2, 3, 4 jede gleich 1.

IV . Deplomprũfung fiin CMemilter .

Gewicht je einer der Arbeiten unter a. Nr. 1, 2 gleich 2,
Gewicht je einer der Arbeiten unter a. Nr. 3, 4 gleich 1,
Gewicht je einer Arbeit unter b. Nr. 1, 2, 3 gleich 2.

V. Diplomprufungꝗ fun Forstioirtlie .

Gewioht der Arbeit unter a. gleich 8,
Gewicht je einer der Arbeiten unter b. gleich 1.

VI . Diplomprùfung fùr Landlioirtlie .

Gewicht der Arbeit a. gleich 8,
Gewicht je einer Clausurarbeit gleich 1.

Die schriftlichen und graphischen Arbeiten sind nebst der Kritik von Seiten des Referenten
und Coreferenten im Sitzungszimmer des grossen Rathes wenigstens acht Tage lang zur Ein -
sicht der Professoren des Polytechnicums aufzulegen .

Das Resultat wird dem Candidaten durch den Vorsitzenden eröffnet .
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5. 9 .

Die mündliche Prüfung .

Der Vorsitzende eröffnet die Prüfung , indem er den Candidaten den Examinatoren vor -

stellt . Der Vorsitzende fordert hierauf die Examinatoren nach der Ordnung der Fächer in

§. 7 einzeln auf , die Fragen zu stellen .

Der einzelne Examinator darf die Prüfungszeit von 15 Minuten nicht überschreiten .

Sogleich nach Ablauf dieser Prüfungszeit trägt der Examinator seine Note resp . Noten -

zahl in das Protocoll eigenhändig ein . Er legt hiebei die Scala von 1 bis 10 zu Grunde .

In Verbinderungsfällen eines Examinators tritt eine Vertretung desselben durch einen

Collegen ein , dessen Person zu bezeichnen der zu Vertretende verpflichtet ist .

Am Schlusse der mündlichen Prüfung tritt der Candidat auf Weisung des Vorsitzenden

ab und fasst hierauf die Commission das Urtheil über die mündliche Prüfung zusammen .

Hiebei gelten als Gewichte der einzelnen Fücher folgende Zahlen :

IJ. Diplomprũfung fun Ingenteure .

Gewicht jedes mündlichen Examens in den Fächern b. Nr. 1 bis 8 gleich 1,

Gewicht eines mündlichen Examens in den Fächern c. Nr. 1 bis 4 gleich 1.

Il . Diplomprũfung fFur Maschinenbau und mechantsc %,Wõ Lechimilb .

Gewicht jedes mündlichen Examens unter a. und b. Nr . 1 bis 6 gleich 1,

Gewicht eines mündlichen Examens unter c. Nr. 1 bis 5 gleich 1.

III . Diplomprũfung Fun Archliteſtten .

Gewicht eines mündlichen Examens unter a. Nr 2, 4 zusammen gleich 1,

Gewicht eines mündlichen Examens unter a. Nr. 6, 7 zusammen gleich 1,

Gewicht eines mündlichen Examens unter b. Nr. 1 gleich 2, unter b. Nr. 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8 jedes gleich 1.

IV . Diplomprũfung Fun Chemilter .

Gewicht eines mündlichen Examens unter b. Nr. 1, 2, 3, 4, 5 gleich 1.

V. Diplomprùfung fur Forstibir - ſe .

Gewicht eines mündlichen Examens unter c. gleich 1.

VI . Diplomprũfung für Landioirtſe .

Gewicht eines mündlichen Examens unter c. Nr. 1, 2, 3, 4 gleich 1.

§. 10.

Das Gesammturtheil .

Sokort nachdem das Resultat der mündlichen Prüfung festgestellt ist , schreitet die Com -

mission zur Bestimmung des Gesammturtheils . Graduelle Unterschiede finden im Gesammt -

urtheil nicht statt , vielmehr lautet dasselbe entweder : sder Candidat ist des Diploms würdig “

oder ‚er ist desselben nicht würdig “ .

Das Gesammturtheil wird dem Candidaten sofort , wie es gefällt ist , eröffnet .

.
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Wiederholbarkeit der Prüfung .

Im Falle nicht bestandener Prüfung kann um Wiederholung derselben nachgesucht
werden , jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres vom Tage der Anmeldung an gerechnet .

Das Diplonn .

Der Inhalt des Diploms ist ein dreifacher .
—

Es enthält :
Die Empfehlung des nach Name , Stand und Heimath genau bezeichneten Inhab ers von
Seiten des Polytechnicums auf der ersten artistisch geschmückten Seite ;

2. die Begründung dieser Empfehlung durch eine ausführliche Darlegung des voraus -
gegangenen Diplom - Examens und

3. die urkundliche Beglaubigung durch die Unterschrift des zeitigen Directors und das
Siegel des Polytechnicums .

Die Begründung , welche die zweite , dritte und vielleicht auch ein Theil der vierten Seite
einnimmt und mit der zweiten Seite beginnen muss , enthält den Text der gestellten Aufgabensowie den Inhalt der im mündlichen Examon gestellten Fragen der Hauptsache nach und
hinter beiden Angaben , aber getrennt von einander , ein vollständiges Urtheil über die Lösung ,
resp . Antwort nebst Namen des Examinators . Am Schlusse der Begründung folgen das Datum
und die Unterschriften der Commissionsmitglieder , letztere unter dem Titel der das Diplomausstellenden Commission in alphabetischer Ordnung .

Die urkundliche Beglaubigung des zeitigen Directors nebst Si
Ganzen .

gel macht den Schluss des
Die Expedition des Diploms in anständiger Kalligraphie besorgt der Secretär des

Polytechnicums .

§. 13.

Die Uebergabe des Diploms .

Das Diplom wird dem Candidaten mit Begleitschreiben des Vorsitz enden der Commission
übersandt . Der Candidat ist zu ersuchen , den Empf7 kang des Diploms 2zu bescheinigen .

14.

Honorare .

Der Candidat hat an das Seeretariat des Polytechnicums vor der Anmeldung au entrichten :
I. als Prüfungsgeböhr : 40 fl . ,
2. als Expeditionsgebühr : 10 fl.


	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20

